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PRESSEMITTEILUNG 

ÖKOSTEUER :  SONDERREGELUNGEN 
SCHRITTWEISE ABBAUEN ! 

 

Zur Diskussion der Ökosteuer-Sonderregelungen zwischen 
Bundesregierung und EU erklärt der Münchner Förderverein 
Ökologische Steuerreform e.V. (FÖS): 
Die Initiative der Europäischen Kommission, die Sonderregelungen für 
die Industrie in der deutschen Ökosteuergesetzgebung in Frage zu 
stellen, wird vom FÖS grundsätzlich begrüßt. Steuererleichterungen für 
einzelne wirtschaftliche Sektoren widersprechen dem eigentlichen Ziel 
der Steuerreform, nämlich zu einem bewussteren und eingeschränkten 
Umgang mit Energie anzuleiten. Eine pauschale Verlängerung dieser 
Regelung für weitere 10 Jahre wäre daher nicht im Sinne der Energie-
einsparung. Sie widerspräche auch dem Grundsatz des 
Subventionabbaus.  

Durch die Ausnahmeregelungen der Ökologischen Steuerreform 
ergeben sich steigende volkswirtschaftliche Subventionen. Lagen diese 
1999 noch bei 1,8 Mrd. €, so werden sie im Jahr 2002 rund 4,6 Mrd. € 
ausmachen. Davon wird mit 3,9 Mrd. € der Großteil der Wirtschaft 
zugute kommen. 

Um Wettbewerbsnachteile für einzelne Branchen zu verhindern, 
plädiert der FÖS für eine schrittweise und behutsame Abschaffung der 
meisten Steuererleichterungen für die Industrie.  

Die besonderen Steuererleichterungen für besonders energieintensive 
Unternehmen sind vom Ansatz her zu rechtfertigen, in der Ausführung 
aber bürokratisch und problematisch gestaltet. Eine vernünftige 
Fortentwicklung könnte darin bestehen, dass höhere Steuer-
erleichterungen auch durch höhere Einsparleistungen 
„verdient“ werden müssen. Konkret könnte dies bedeuten, dass 
Ökosteuernachlässe, die über die ohnehin schon großzügige Sonderregelung für die Industrie hi-
nausgehen (nur 20 Prozent der für Verbraucher geltenden Steuersätze), erst bei Nachweis gewährt 
werden. Um diesen Nachweis zu erbringen, müssten sich die Unternehmen einem sogenannten E-
nergieaudit unterziehen, bei dem festgestellt wird, ob das Unternehmen auch beim Energiesparen 
den jeweiligen Stand der Technik ausschöpft. Viele Unternehmen haben angesichts der relativ ho-
hen Ölpreise im Jahr 2000 ohnehin bereits mit ähnlichen Maßnahmen begonnen. 
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Der Vorsitzende des FÖS, Dr. Anselm Görres erklärte: „Aus Sicht der Natur macht es keinerlei Un-
terschied, ob Energieverbrauch und CO2-Emissionen in Privathäusern, Büros oder Fabriken entste-
hen. Daher darf es auf Dauer auch keine steuerliche Bevorzugung bestimmter Energieverbräuche 
oder Energieverbraucher geben. Ökosteuern sind ihrer Natur nach diskriminierungsfreie Abgaben, 
so sehr dies deutsche Steuerpolitiker mit ihrer Leidenschaft für vielerlei Ausnahmeregeln auch be-
dauern mögen.“ 


